
 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin Celina (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

vom 18.01.2023 

 

Geplante Erweiterung des Trinkwasserschutzgebiets „Zeller Quellen“ 

 

„Ich frage die Staatsregierung: 

Seit wann liegen die Unterlagen für die geplante Erweiterung des Trinkwasserschutzgebietes 

"Zeller Quellen", das mehr als 65.000 Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg mit sauberem 

Trinkwasser versorgt, vor, wann konkret ist mit einer Veröffentlichung der Unterlagen sowie dem 

Beginn des Verfahrens zur Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets "Zeller Quellen" zu rechnen 

und hält die Staatsregierung angesichts der immensen Bedeutung des Trinkwasserschutzgebietes 

"Zeller Quellen" für die Region ein Moratorium für die geplanten zwei Großprojekte auf dem infrage 

kommenden Gebiet - das Gipsbergwerk bei Altertheim, das das größte Bergwerk Bayerns sein 

würde, sowie die Deponie der Klasse 1 bei Helmstadt – für sinnvoll?“ 

 

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

Die Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV) hat Unterlagen zur Neufestsetzung des 

Trinkwasserschutzgebietes „Zeller Quellen“ am 22.03.2022 beim Landratsamt Würzburg 

eingereicht. Im Rahmen der Vollständigkeitsprüfung wurde die TWV aufgefordert, diese teilweise 

zu ergänzen. Am 22.12.2022 wurden die Ergänzungen zu den Unterlagen beim Landratsamt 

Würzburg eingereicht.   

Die Vollständigkeit der Unterlagen wird mit dem Datum 24.01.2023 festgestellt. Dies wird der TWV 

umgehend mitgeteilt, der dann ein Zeitfenster zur Verfügung steht, um die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise über die Planung formlos zu informieren. Im Anschluss daran ist die Beteiligung 

der Fachbehörden und weiterer Träger öffentlicher Belange vorgesehen. Nach derzeitigem 

Planungsstand ist mit der Auslegung der Unterlagen im Landratsamt, in den betroffenen 

Gemeinden sowie digital ab Juni oder Juli 2023 zu rechnen. Ein früherer oder späterer Zeitpunkt 

ist nach heutigem Stand gleichermaßen möglich und denkbar. 

Für die Genehmigung der beiden genannten Projekte ist das Bergamt Nordbayern zuständig, das 

im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung die Belange des Grundwasserschutzes zu berücksichtigen 

hat. Da für die Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Zeller Quellstollen nun vollständige 

Unterlagen vorliegen, ist Planreife eingetreten und das geplante Wasserschutzgebiet ist als 

vorgesehenes Wasserschutzgebiet zu sehen. Damit ist bei der Zulässigkeitsprüfung der Vorhaben 

im geplanten Wasserschutzgebiet der Schutz der betroffenen Trinkwasserversorgung 

vollumfänglich zu berücksichtigen.  


